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Verordnung
‚des Landkreises Zwickauer Land zur Festsetzung des Naturdenkmals

073 -„Demmlers Steinbruch Oberctrinitz
in der Gemeinde Crinitzbergim Landkreis Zwickauer Land

LVom 27. Mai 1999
Aufgrundvon 5.21 und5 50 Abs.1 Standortmosaiks für die enge man und Veränderungen an anlegt, Leitungen ober- oder lungen nicht gemäß & 5 die-
Satz1 Nr. 3 des Sächsischen Gesetzes räumliche Verbindung vielfälti- dem Gewässer vorzunehmen unterirdisch verlegt oder Anla- ser Verordnung zulässig sind.
über Naturschutz und Landschafts- ‚ger, oft gegensätzlicher Habi- oder andere Maßnahmen ‚gen aller genannten Arbarı ver-
pflege (Sächsisches Naturschutzgasetz tate. ühren, die denGrund- ändert; (3) Ordnungswidr igim Sinne des 8 61
- SächsNatSchG) In der Fassung der wasserstand oder den Zu-und 3. en tgegen5 4 Abs. Z Nr. 3 Hand- Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG handelt

hung  vom 11. Oktob 54  Ablauf des Wassers verändern lungen vornimmt, die den auch, wer vorsätzlich oder fahr-
1994 (SächsGVBl, 5. 1601, ber. 1995,5, Verbote können; Boden in seiner Gestalt, Struk- Kässig einer vollziehbarenNeben-
106) hat der Kreistag desLandkreises (1) In dem Naturdenkmal sind 18, Marklerungszeichen aufzu- tur oder Beschaffenheit ver- bestimmung zuwiderhandelt, mit

4 Land mit B vom 27. alleHandlungen verboten, die zu einer stellen, anzubringen oder auf änderm oder verändern kön- der eine nach 5 6 erteilte Bafrei-
Mai 1999, Beschluß-Nr.: 429/99/1fol öl imNaturdenkmal befindliche nen, wie insbesondere das ung versehen worden ist.
gende Verordnung erlassen: oder Objekte aufzuzeichnen, Abb  von Bodenb

des Naturdenkmals führen können. ; standteßen, Grabungen,Boh- 58
51 (2) im Naturdenkmal ist insbesonde- 55 rungen oder Sprengungen Inkrafttreten
als Schutzgebiet re verboten: ‚Zulässige Handlungen sowie NT

Die in 5 2 näher bezeichnete Fläche 1. baußche AnlagenimSinne der bungen, Auffüllungen oder Diese Verordnung tritt am Tag nach
auf dem Gebiet der Gemeinde Cri- Sächsischen Bauordnung in Der5 4 giit nicht Ablagerungen; Ihrer Verkündung in Kraft.
atzberg im Landkreis Zwickauer Land der jeweils geltenden Fassung 1. für die dem Schutzzweck ent- 4. en tgegen5 4 Abs, 2 Nr. 4 jeg-
wird alsNaturdenkmal Das 7 zu errichten, auch wenn sie sprechende ordnungsgemäße Aus- liche Abfälle oder sonstige Die vorstehende Verordnung wind hier-
Naturdenkmalführt die Bezeichnung keiner Genehmigung bedür- übung der Jagd mit der Maßga- Mater ia l ienlagert oder behan- mit ausge fe r t ig tund i t  zu verkünden,
„Demmiers Steinbruch QObercrinitz“. fen; be, dass gemäß & 37 Abs, 3 des delt;

2. Straßen, Wege, Plätze oder Sächsichen Lardesjagdgesetzes 5. entgegenS 4 Abs. 2N r .Ss Wege Werdau, den 27. Mai 1999
52  sonstige Verkehrsanlagen anzu- (SächsLJagdG)in der jeweils gül verlässt;

Schutzyegenstand legen, Leitungen ober- oder tigen Fassung dieErrichtung von 6. entgegen 5 4 Abs.2 Nr.6Hun-
(1) Das Naturdenkmal hat einie Größe r i r d i sch  zu verlegen oder gdeinrichtungen der Genehmi- de frei laufen lässt; O t t o

von ca. 0,85 ha. Anlagen aller genannten Arten gung der unteren Naturschutz- en tgegen5 4 Abs, 2 Nr. 7 Pla- Landrat
(2) Das Naturdenkmal umfaßt auf zu verändern; behörde bedarf und gemäß 5 30 kate, Bikd- oder Schrifttafeln -

dem Gebiet der Gemeinde Cri- 3. Handlungen vorzunehmen, Abs. Z Nr. 7 SächsLiagdG diesage aufstellt oder anbri „Verkündungshinweis:
nitzberg Teile der Grundstücke _ die den Baden in seiner Gestalt, Fit Schlagelsen verbotenist; 8, en tgegen5 4 Abs. 2 Nr. 8 PRan-
Flurstücksnummer 273 und 278 Struktur oder Beschaffenheit 2. für die dem Schutzzweck ent- zen oder Pflanzenteile ein- Gemäß 8 51 Abs.10 SächsNatSchG kt
der Gemarkung Obercrinitz. verändern oder verändern kön- sprechende ordrumgsgemäßeAus- bringt, entnimmt, beschädigt eine Verletzung der Verfahrensvor-

(3) Die Grenzen des Naturdenkmals nen, wie insbesondere das Übung der Fischerei; Oder zerstört; schriften unbeachtlich, wenn sie nicht
sind in einer Übersichtskarte des Abbauen von Bodenbe- 3. für wissenschaftliche Forschungen 9. entgegenS4 Abs.2 Nr. 9Tie- innerhalb eines Jahres nach Verkün-
Landratsamtes des Landkreises stancdtellen, Grabungen,Boh- und Bestandsaufnahmen; * re einbringt, wikdlebendenTie- dung der Rechtsverordnung schriftlich
Zwickauer Land vom 27.Mai1999 rungen oder Sprengungen 4. für die sonstige bisherige recht- ran nachsteilt, diese heunru- unter Angabe der Tatsachen, die die
Im Maßstab 1:10000 (Anlage 1) sovie Aufschüttungen, Abgra- mäßig ausgeübte Nutzung und higt, sie fängt, verletzt odar Verletzung begründen sollen, beim
mit einer durchzogenen Linierot bungen, Auffüllungen oder Unterhaltung der Grundstücke, tötet oder Puppen, Larven, Larwdikreis Zwickauer Land, Landrats-
eingetragen und in einer Flurkar- Ablagerungen; des Gewässers und der Wege in Eier oder Nester oder sonsti- amt, Sitz Werdau, untere Natur-
te des Landratsamtes des Land- 4. jegliche Abfälle oder sonstige der bisherigen Art und im bishe- geBrut, Wohn- oder Zuflucht- schutzbehärde,in 08412 Werdau,Schul
kreises Zwickauer Land vom 27. Materialien zu lagern oder zu rigen Umfang; stätten dieser Tiere antfernt, straße 7, geltend gemacht wird.
Mai1999imMaßstab 1:2730 (Arla- behandeln; -5, für die zur Erhaltung der Funkti- beschädigt oder zerstört; Darüber hinaus wird darauf hinge-
ge 2) mit einer durchzagenen bzw. 5. Wegezu verlassen; onsfähigkeit der Schutzzone not- 10. entgegen54 Abs. 2 Nr. 10die wiesen, dass gemäß 5 3 Abs, 6 {.V.m,
unterbrochenen Linie rat einge- 6. Hunde frei laufen zu lassen; wendigen und von der Natur- bisherige Grui $ 3 Abs. 5 der Landkreisardnungfür
ragen (beiKopien schwarz). Maß- 7. Plakate, Bild- oder Schriftta- schutzbehörde Über- in einer Art ändert, welche den Freistaat Sachsen (5ächsLKrO) vom
gebend für den Granzverkauf ist feln aufzustellen oder anzu- wachungs-, Schutz- und dem Schutzzwack zuwider- 19.Juli 1993 (SächsGVBi. 5.577),zuletzt
die Linienaußenkante. Die Karten bringen; Pflegemaßnahmen; läuft; geändert durch Gesetz vom 20. Febru-
(Anlage1 und 2) sind Bestandteil 8. Pflanzen oder Pflanzenteile 6, für behöfdlich angeordnete oder 11. en tgegenS 4 Abs. 2 Nr. 11zei ar 1997 (SächsGVBl. 5. 105), eine Ver-
der Verordnung, bringen,zu entnehmen, gr Kg tat oder lagert; tetzung von Verfahrens- und Form-

{4} Die Ve ro rdnungmit Karten wird zu beschädigen oder zu zer- 12, entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 12 vorschriften beim Zustandekommen
im Landratsamt Zwickauer Land, stören; 56 Erholungseinrichtungenaller dieser Rechtsverordnung nach Ablauf
Sitz Werdau, untere Naturschutz- 9. Tiere einzubringen, wildie- Bafreiungen Art anlegt,Wohnwagen,son- eines Jahres nach dieser Verkündung
bahörde,in 08412 Werdau, Schul- bendenTieren nachzustellen, stige Fahrzeuge oder Ver- nicht mehr geltend gemacht werden
straße 7, zur kostenlosen Einsicht diese zu beunruhigen,sie zu Von den Verboten dieserVerordnung kaufsstände aufstellt oder mit kann. Es sel denn, dass
durch jedermann während der fangen, zu verletzen oderzu kann dieuntere Naturschutzbehörde diesen fährt; 1. die Ausfertigung nicht oder feh-
Sprechzeiten niedergelegt. töten oder Puppen, Larven, nach‘8 53 SächsNatSchG Befreiung 13. Srmgegen 5 4 Abs. 2 Nr. Brei lerhaft erfolgt kt,

Eier oder Nester oder sonsti- erteilen. 2. Die Vorschr i f tenüber die Öffent-
53 ge Brut, Wohn- oder Zuflucht- u .  entgegen 5.& Abs. 2 Nr. A} lichkeit der Sitzungen,die Geneh-

Schutzzweck stätten dieser Tierezu ent- . 57 | Feuerstellen errichtet, unter- migung oder Bekanntmachung
(1) DieUnterschutzstellungdes Natur- fernen, zu beschädigen oder Ordnungswidrigkalten hält oder Flächenverbren- der Satzung verletzt worden sind,

denkmals dient dem langfristigen zu zerstören; ; nungendurchführt; 3. der Landrat dem Beschluss nach
Schutz der ungestörten Entwick- 10. die bisherige Grundstücks- (1) Ordnungswidrig Im Sinne 15. entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 15 $ 48 Abs. Z der SächsLKrO wegen
kung eines regional gefährd g in einer Art zuändern, des & 61 Abs. 1 Nr, 1 SöächsNatSchG Lärm verursacht, der.geeig- Gesetzwidrigkeit widersprochen
Sekundärbiotopes, welche dem Schutzzweck zuwi- handelt, wer in dem Naturdenkmal net ist,Tiere zu beunruhigen hat,

{2} Der Zweck ist der Schutz und die derläuft; vorsätz l i choder fahrlässig, soweit55 und den Naturgenuß zu beein 4 vor Ablauf der in Satz 7 genanin-
Erhaltung der Fläche aus wissen- 11. zu zeiten oder zu lagern; dieser Verordnung nichts il ten Frist
schaftlichen, naturgeschichtlichen, 12. Erholungseinrichtungenallar bestimmt, entgegen 5 4 Abs.1 dieser 16 entgegen &4 Abs. 2 Nr. 16 a) dieRechtsaufsichtsbehörde
landeskundlichen undkulturellen Art anzulegen, Wohnwagen, Verordnung Handlungen N Pf  hutz- und Pflan- den Beschluss beanstandetGründen, insbesondere sonstige Fahrzeuge oder Ver- die zu einer Beseitigung, Zerstörung, zenbehandlungsmitte! sowie hat oder
1. zur Erhaltung des aufgelasse- kaufsstände aufzustellen oder Beschädigung oder Veränderung oder Schädlingsbekämpfungsmit- b) die Verletzung der Verfahrens-

nen Steinbruchs als störungs- mit diesen zu fahren; nachhaftigen Störung desNaturdenk- teloder andere chemischeMit- Oder Formworschriften geganü-armesRückzugsgebiet für hei- 13. zu reiten; mals führen können. tel anwendet; ber dem Landkreis Zwickau-mische geschützte Tierarten; 14. Feuerstelien zu errichten, zu (2) Ordnungswidrig imSinne des 561 * 17. entgegen 5 4 Abs. 2 Nr.17 das er-Land unter Bezeichnung
2. zur Erhaltung eines Jokal bedeut- oder Häch Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG handelt Gewässer verunreinigt, Ent- des Sachwerhaltes, der die Ver-

samen Reproduktionsgebietes brennungen durchzuführen; auch, wer in dem Naturdenkmal wiässerungsmaßnahmen und tetzungbegründensoll, schrift-der Amphibienfauna; 15. Lärm zu verursachen, dar geeig- ohne Befreiung vorsätzlich oder andemGewäs- lich geltend gemacht worden
3, zurDokumentationhistorischer net ist,Tiere zubeunruhigen fahrlässig ser vornimmt oder andere ist.

Formen der Rohstoffgewinnung. und den Naturgenuß zu beein- 1 en tgegenS 4 Abs. 2 Nr. 1 bau- Maßnahmen durchführt, die ist eine Ve r l e t zungnach Satz 2 Nr. 3{3) Der Zweck ist weiterhinder Schutz, trächtigen; - IIche Anlagen im Sinne der den Grundwasserstand oder oder4 geltend gemacht worden, sodie Erhaltung der Seltenheit, der 16. Pflanzenschutz- und Pflan- Sächsischen Bauordnung In den Zu- und Ab lau fdes Was- kann auch nach Ablauf der in Satz 1
Eigenart und der landschaftstypi- zenbehandlungsmittel sowie der jeweils geltenden Fassung sers verändern können: genannten Frist jedermann diese Ver-
schen Schönheit, insbesondere Schädlingsbekämpfungsmittel ersichtet, auch wenn sie kei- 18. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 18 letzung geltendmachen.”
1. die Erhaltung eines im Kirch- oder andere chemische Mit- ner Genehmigungbedürfen; Markierungszeichen aufstellt,

berger Granitgebiet typischen tel anzuwenden; 2. entgegen & 4 Abs. 2 Nr. 2 anbringt oder auf im Natur-
Gramit-Kesselbruches: 17. das Gewässer zu verunreini- Straßen, Wage, Plätze oder denkmal befindliche Objekte

2. die Erhaltung des attraktiven gen, Entwässerungsmaßnah- sonstige Verkehrsanlagen aufze ichnet ,soweit diese Hand-
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- Kartengrundlage:Normalausgabe topographischeKarte 1:10000
5441- NW Crinitzberg - Ausgabe19M - 1. Auflage 1995
5440- NO S tangengrün- Ausgabe 1994 - 1. Auflage 19%

* Werdau, den 22: A241 7999
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Diese Karte ist Bestandteil der Verordnung über das Naturdenkmal “Demmlers Steinbruch Obercrinitz”:
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Zur Festsetzungdes Naturdenkmals “Demmlers Steinbruch Obercrinitz“ +: A ‘

des Staatlichen Vermessungsamtes Zwickau vom 19. Juni 1998 . A a
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